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Mandantenbrief Oktober 2007

Zustimmungspflicht zur Zusammenveranlagung im Trennungsjahr
Kernproblem
Die steuerliche Zusammenveranlagung von Ehegatten führt regelmäßig zu einer Steuerentlastung im Vergleich zur getrennten Veranlagung. Die getrennte Veranlagung kann jedoch für einen Ehegatten isoliert betrachtet vorteilhaft sein. Fraglich ist dann, ob er im Trennungsjahr gleichwohl einer Zusammenveranlagung zuzustimmen hat. Darüber hinaus ist die Höhe des Nachteilsausgleichs zu bestimmen.

Sachverhalt
Die Ehefrau (Steuerklasse V, relativ hohe Steuerabzüge) beantragte für das Trennungsjahr die getrennte Veranlagung; sie erhielt eine Steuererstattung von 2.900 EUR. Für den Ehemann (Steuerklasse III, relativ niedrige Steuerabzüge) resultierte aus seiner getrennten Veranlagung eine Nachzahlung von 3.800 EUR. Bei einer Zusammenveranlagung wäre lediglich eine „Gesamt”-Nachzahlung von 300 EUR (anstelle von 900 EUR) zu zahlen gewesen. Der Ehemann begehrte nunmehr – unter Ausgleich des Nachteils i. H. v. 300 EUR – die Zusammenveranlagung.

Entscheidung
Der BGH hat ausgeführt, unter welchen Voraussetzungen die bisherige Ehefrau dem Antrag des Ehemannes auf Zusammenveranlagung zuzustimmen hat. Grundsätzlich besteht ein Anspruch auf Einwilligung, wenn dadurch die Steuerschuld des anderen verringert wird, der zustimmende Ehegatte aber keiner zusätzlichen steuerlichen Belastung ausgesetzt wird.

Aufgrund der während der Ehe vorgenommenen Zusammenveranlagung ist eine Zustimmung unter Ausgleich der bisherigen Steuerfestsetzung (2.900 EUR) nicht zulässig. Ebenso wenig beschränkt sich der Nachteilsausgleich auf die Erstattung der Gesamtnachzahlung (300 EUR). Zusätzlich ist der Steuernachteil auszugleichen, der aus der Wahl der Steuerklasse V im Vergleich zur Steuerklasse II entstanden ist.

Konsequenz
Die Voraussetzungen für die Zustimmungspflicht sind nunmehr weiter präzisiert worden. Ein sachgerechter Nachteilsausgleich erfordert u. a. eine fiktive Berechnung für eine „Was wäre wenn”-Situation, damit im Rahmen der Zusammenveranlagung keiner der bisherigen Ehegatten übervorteilt wird.

Reform der Insolvenzordnung – Vereinfachtes Verfahren für mittellose Schuldner
Reform und Ziel
Das Bundeskabinett hat am 22.8.2007 einen Gesetzentwurf zur Reform des Insolvenzrechts beschlossen, mit dem insbesondere ein vereinfachtes Entschuldungsverfahren bei mittellosen Schuldnern eingeführt werden soll. Hiernach soll das dem Restschuldbefreiungsverfahren bislang zwingend vorgeschaltete Insolvenzverfahren entfallen, wenn der Insolvenzantrag mangels Masse abgewiesen wird. Mit dem Reformvorhaben will der Gesetzgeber dem Umstand Rechnung tragen, dass ca. 80 % der Schuldner mittellos sind. Darüber hinaus verfehle das Insolvenzverfahren seinen Zweck, wenn es bei nachweislich mittellosen Schuldnern nichts zu verwerten und damit zu verteilen gebe. Dabei gilt das Reformvorhaben sowohl für mittellose private Schuldner als auch für mittellose Unternehmen. Schließlich sieht das Reformvorhaben weitere Änderungen vor.

Kern des Reformvorhabens
Kern der Reform ist ein vereinfachtes Entschuldungsverfahren. Bei mittellosen Schuldnern soll sich künftig direkt an den Insolvenzantrag das Restschuldbefreiungsverfahren anschließen, wenn der Insolvenzantrag nach Prüfung durch einen vorläufigen Treuhänder mangels Masse abgewiesen wird. Das bisher zwingend zwischengeschaltete Insolvenzverfahren entfällt. Die Schuldner sollen durch eine einmalige Zahlung von 25 Euro und monatlichen Zahlungen während der sechsjährigen Wohlverhaltensperiode von 13 Euro an den Verfahrenskosten beteiligt werden. Ziel ist die Senkung der bisherigen Verfahrenskosten.

Das vereinfachte Entschuldungsverfahren
Erforderlich ist der Eröffnungsantrag bei Gericht unter Vorlage einer Bescheinigung einer geeigneten Person (z. B. Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater) oder einer geeigneten Stelle (z. B. Schuldnerberatungsstelle) darüber, dass eine Einigung mit Gläubigern entweder ergebnislos versucht oder aussichtslos war. Außerdem ist ein umfangreiches Verzeichnis über die Vermögensverhältnisse vorzulegen. Hiernach kommt es zur Bestellung eines Treuhänders, wenn das Vermögen des Schuldners zur Deckung der Verfahrenskosten voraussichtlich nicht ausreicht, der das Entschuldungsverfahren einleitet, wobei der Schuldner die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben an Eides statt zu versichern hat. Im Anschluss muss es zur Entscheidung des Treuhänders kommen, den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens mangels einer die Verfahrenskosten deckenden Masse abzulehnen. Es erfolgt die Information der Gläubiger einschließlich des Hinweises auf einen möglichen Antrag auf Versagung der Restschuldbefreiung. Es schließt sich die gerichtliche Ankündigung der sechsjährigen Wohlverhaltensperiode an, die den Beginn des normalen Restschuldverfahrens einleitet.

Weitergehende Änderungen des Reformvorhabens
Ein weiterer Aspekt des Reformvorhabens ist das Ziel, Lizenzen insolvenzfest werden zu lassen. Insolvenzverwalter sollen künftig nicht mehr frei entscheiden können, ob sie einen bestehenden Lizenzvertrag weiter erfüllen. Der Vertrag soll vielmehr seine Gültigkeit zwingend behalten. Der Insolvenzverwalter soll allerdings bei einem krassen Missverhältnis zwischen der vereinbarten und einer marktgerechten Vergütung eine Anpassung verlangen können. Macht er hiervon Gebrauch, so soll dem Lizenznehmer ein außerordentliches Kündigungsrecht zustehen. Darüber hinaus soll die Gläubigerposition gestärkt werden. So ist z. B. eine auf Sozialversicherungsträger zugeschnittene Regelung vorgesehen, die den Gläubiger von der Obliegenheit befreien soll, wiederholt Insolvenzanträge stellen zu müssen. Außerdem soll für Personen, die – wie etwa GmbH-Geschäftsführer – zur Stellung des Insolvenzantrags verpflichtet sind und diese Pflicht schuldhaft verletzt haben, eine Vorschusspflicht für die Verfahrenskosten geschaffen werden.

Inkrafttreten
Das Gesetzgebungsverfahren soll bis Frühjahr 2008 abgeschlossen sein. Der Bundesrat muss dem Gesetzentwurf nicht zustimmen.

Angemessenheitsgrenze bei doppelter Haushaltsführung
Kernproblem
Die im Rahmen einer doppelten Haushaltsführung entstehenden Aufwendungen für eine Wohnung am Beschäftigungsort können als Werbungskosten oder Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Der Abzug ist jedoch nach dem Gesetz auf „notwendige” Mehraufwendungen begrenzt. Bisher ungeklärt war die Frage, welche Angemessenheitsgrenze für den Wohnbedarf der doppelten Haushaltsführung besteht.

Bisherige Rechtsprechung
Grundsätzlich sind betrieblich oder beruflich veranlasste Aufwendungen unabhängig davon, ob sie notwendig, angemessen, üblich oder zweckmäßig sind, in voller Höhe als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abziehbar. Wenn ihr Abzug aber durch das Gesetz auf das Notwendige begrenzt ist, bestimmt sich dieser nach der Rechtsprechung des BFH nicht nach subjektiven Vorstellungen des Steuerpflichtigen, sondern nach objektiven Maßstäben. Hierbei erfolgt eine Orientierung an dem zusätzlichen Wohnbedarf des Steuerpflichtigen am Beschäftigungsort als Einzelperson, der von dort seiner Arbeit nachgeht, aber an einem anderen Ort seinen Lebensmittelpunkt und Haupthaushalt beibehalten hat. Eine nähere Konkretisierung des BFH oder der Finanzverwaltung stand jedoch bisher aus.

Neue Entscheidungen
Wie der BFH jetzt in zwei Urteilen entschieden hat, kann angesichts der von Ort zu Ort erheblich schwankenden Wohnkosten zwar keine generell geltende betragsgemäße Höchstgrenze genannt werden. Notwendige Mehraufwendungen liegen aber insoweit vor, wie sie für eine Wohnung mit bis zu 60 qm Wohnfläche und einem nach Lage und Ausstattung durchschnittlichen Wohnstandard am jeweiligen Beschäftigungsort entstehen. Die Flächenbegrenzung kann auch nicht mit der Begründung überschritten werden, dass etwa ein Mangel an kleineren Wohnungen herrsche, die Wohnungswahl eilbedürftig sei oder zu der Wohnung ein Arbeitszimmer gehöre. Wenn das Arbeitszimmer jedoch die Voraussetzungen der steuerlichen Abzugsfähigkeit erfüllt, sind die dadurch entstehenden Aufwendungen gesondert zu beurteilen.

Konsequenz
Die neuen Entscheidungen des BFH haben zur Folge, dass die bestimmenden Merkmale „Wohnfläche und ortsüblicher Durchschnittspreis” die Angemessenheitsgrenze bereits bei einer Wohnfläche von unter 60 qm (z. B. Luxuswohnung) überschreiten können. Dafür kann diese bei einer Wohnfläche von über 60 qm noch eingehalten werden, wenn die Kosten je qm unter dem Ortsüblichen liegen. Dies gilt es genauso zu beachten, wie die zunächst vorzunehmende Trennung der Aufwendungen für das steuerlich abzugsfähige Arbeitszimmer in dieser Wohnung.

Kfz-Steuer für Geländewagen
Einführung
Bis zum 30.4.2005 wurden Geländewagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 2,8 t nicht nach Hubraum, sondern nach der günstigeren, LKW betreffenden Gewichtsbesteuerung besteuert. Zum 1.5.2005 wurde zunächst § 23 Abs. 6a der Straßenverkehrs-Zulassung-Ordnung (StVZO) mit dem Ziel gestrichen, diese Vergünstigung zu beseitigen. Die Frage, ob dieses Ziel erreicht sei, beschäftigte die Finanzgerichte. Zur Bestimmung des Begriffs „Personenkraftwagen” wurde am 21.12.2006 mit Rückwirkung zum 1.5.2005 das Kraftfahrzeugsteuergesetz (KraftStG) ergänzt.

Neues Verfahren
Hinsichtlich der Zulässigkeit der Rückwirkung der Änderung des KraftStG ist nun ein Verfahren beim BFH anhängig.

Konsequenz
Besitzer eines von der Änderung betroffenen Geländewagens müssen prüfen, ob ein Einspruch einzulegen ist. Hierbei ist Folgendes zu bedenken. Hält der BFH die Rückwirkung für nicht zulässig, so bedeutet dies nicht zwingend, dass der Geländewagen günstiger besteuert wird. Der BFH hatte schon in einem vorherigen Urteil festgestellt, dass die Differenzierung zwischen PKW und LKW allein anhand der Bauart und Einrichtung des Fahrzeugs zu beurteilen ist. Schwere Geländewagen werden daher regelmäßig als PKW einzustufen sein. Eine Besteuerung nach den für LKW geltenden Regeln kommt nur noch in Ausnahmefällen in Betracht, z. B. wenn das Fahrzeug zur Beförderung von Lasten geeignet und bestimmt ist. Nur in diesen Fällen ist nach derzeitiger Rechtslage ein Einspruch erfolgversprechend. Die Finanzverwaltung lässt entsprechende Verfahren ruhen. Eine Aussetzung der Vollziehung wird nicht gewährt.

Krankenfahrten mit dem Taxi zum ermäßigten Steuersatz?
Einführung
Die Beförderung von Personen im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs unterliegt dem ermäßigten Steuersatz (7 %). Hierzu zählen auch Taxifahrten. Von der Begünstigung betroffen sind Fahrten innerhalb einer Gemeinde oder Fahrtstrecken von bis zu 50 km. Bei Krankenfahrten mit Taxen war umstritten, ob die Hin- und Rückfahrt zu einer Fahrtstrecke zusammenzufassen sind. Dies hätte im Vergleich zu Hin- und Rückfahrten mit Bahn oder Bus, die insoweit von der Finanzverwaltung nicht zusammengefasst werden, schon bei einer Entfernung von mehr als 25 km zum Behandlungsort den Ansatz des erhöhten Steuersatzes (19 %) zur Folge.

Neues Urteil
Nach Ansicht des BFH sind die Hin- und Rückfahrt nur dann zusammenzufassen, wenn das Taxi den Patienten zur Behandlung absetzt und anschließend auf den Patienten zwecks Rückfahrt wartet.

Konsequenz
Taxifahrer können mit Patienten schon vor Antritt der Hinfahrt auch die Rückfahrt (z. B. zu einem bestimmten Zeitpunkt) vereinbaren, ohne befürchten zu müssen, durch Zusammenrechnung der Beförderungsstrecken den ermäßigten Steuersatz zu verlieren.

Einzige Bedingung: Taxifahrer und Patient dürfen nicht vereinbaren, dass das Taxi nach Beendigung der Hinfahrt auf den Kunden warten soll.

Rückstellungen für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen
Der Kaufmann ist nach Handels- und Steuerrecht verpflichtet, bestimmte Geschäftsunterlagen aufzubewahren. Für empfangene Handelsbriefe und Kopien der versandten Handelsbriefe gilt so eine Frist von 6, für u. a. Inventare, Eröffnungsbilanzen und Jahresabschlüsse sowie sämtliche Buchungsbelege (Ausgangs-, Eingangsrechnungen, Bankauszüge) eine solche von sogar 10 Jahren.

Mit der Aufbewahrung geht Aufwand z. B. für den Archivraum, Regale, Schränke, Archiv- und Lagerbehältnisse einher. Für diesen Aufwand darf nicht nur, sondern ist sowohl in der Handels- wie Steuerbilanz eine Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden.

Wichtig ist insoweit das Kriterium der Verbindlichkeit (= Pflicht). Da nach den geltenden Vorschriften zur Datenarchivierung Unternehmen auch ihre elektronische Buchführungsdaten digital unverzüglich lesbar vorzuhalten haben, können z. B. auch die in diesem Zusammenhang veranlassten Kosten für Wartung und Pflege der EDV (Updates/Server- und Releasewechsel), ebenso wie Digitalisierungs- und Brennvorgänge, in die Rückstellung miteinbezogen werden. Umgekehrt – eben mangels korrespondierender Pflicht – ist der Aufwand für eine freiwillige Aufbewahrung, z. B. über den 6- bzw. 10- Jahres-Zeitraum hinaus, nicht berücksichtigungsfähig.

Der Rückstellungsansatz bemisst sich nach den geschätzten „Vollkosten”. Diese können entweder für die Unterlagen eines jeden Jahres gesondert ermittelt und mit der Anzahl der bis zum Ablauf der Aufbewahrungspflicht verbleibenden Jahre multipliziert werden oder z. B. bei laufenden Gemeinkosten (Archivraum) durch Multiplikation mit dem arithmetischen Mittel der Jahre 1 bis 10, also 5,5. Einmalige Kosten (Einlagerung, Mikroverfilmung) sind hingegen nicht zu vervielfältigen.

Die Rückstellung ist auch nicht abzuzinsen, da für eine Abzinsung stets der Zeitraum bis zur Erfüllung der jeweiligen Verbindlichkeit maßgeblich ist; die Aufbewahrungspflicht aber unmittelbar mit dem Entstehen der Unterlagen beginnt und daher naturgemäß kein Abzinsungszeitraum vorhanden ist.

Kündigung nur mit Original-Kündigungsschreiben
Kernfrage/Rechtslage
Die Regelungen des Zivilrechts schreiben für die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses ausdrücklich vor, dass die Wirksamkeit einer Kündigung davon abhängig ist, dass sie schriftlich erfolgt. Sogar die elektronische Form ist ausgeschlossen. Entsprechendes gilt für einen Auflösungsvertrag. Schriftform im Sinne der Vorschrift bedeutet, dass der Arbeitnehmer das vom Arbeitgeber (bzw. einem hierzu berechtigten Vertreter des Arbeitgebers) eigenhändig unterzeichnete Original des Kündigungsschreibens ausgehändigt erhält. Dies ist schon deshalb erforderlich, weil an den Zugang der Kündigung beim Arbeitnehmer insbesondere der Beginn der Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage geknüpft ist.

Entscheidung
Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hatte nunmehr über einen Sachverhalt zu entscheiden, in dem ein Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer zwar das Original der Kündigung in einem Personalgespräch zur Einsicht vorgelegt, dieses aber nicht an den Arbeitnehmer ausgehändigt, sondern ihm nur eine Kopie zur Verfügung gestellt hatte. Im Kündigungsschutzprozess machte der Arbeitnehmer geltend, die Kündigung sei mangels Einhaltung des Schriftformerfordernisses unwirksam. Im Übrigen sei ihm die Kündigung niemals zugegangen. Das Landesarbeitsgericht Düsseldorf gab dem Arbeitnehmer Recht. Das Schriftformerfordernis der Kündigung sei nicht eingehalten und in Ermangelung der Schriftform sei daher auch kein Zugang anzunehmen.

Konsequenz
Letztlich bringt die – wenig überraschende – Entscheidung des Landesarbeitsgerichts Düsseldorf Rechtssicherheit mit sich, zwingt sie den Arbeitgeber doch dazu, dafür Sorge zu tragen, dem Arbeitnehmer ein Original der Kündigung zu übergeben und damit eine solche Form zu wählen, die den Zugang des Kündigungsschreibens nachweisbar machen lässt. Jeder Versuch, das Originalkündigungsschreiben zu ersetzen, sollte unterlassen werden.

Schadensersatzpflicht des Arbeitgebers wegen unzureichender Information über betriebliche Unfallversicherung
Kernfrage/Rechtslage
Neben den Haupt- und Nebenpflichten des Arbeitsverhältnisses, wie sie sich insbesondere aus dem Arbeitsvertrag und den sonstigen Vereinbarungen zwischen dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ergeben, bestehen aufgrund des durch das Arbeitsverhältnis begründeten besonderen Vertrauensverhältnisses ungeschriebene Pflichten, die sich insbesondere als Informations- und Aufklärungspflichten darstellen. Auf Seiten des Arbeitgebers bestehen diese Aufklärungspflichten jedenfalls dann, wenn dem Arbeitnehmer aufgrund des Arbeitsverhältnisses Ansprüche gegen den Arbeitgeber oder einen Dritten zustehen, die für den Arbeitnehmer nicht von vornherein erkennbar sind. Über den Umfang der Aufklärungspflichten des Arbeitgebers und die Folgen einer Verletzung dieser Pflichten hatte das Bundesarbeitsgericht in einer jüngeren Entscheidung zu befinden.

Entscheidung
Ein Arbeitnehmer hatte seinen ehemaligen Arbeitgeber auf Schadensersatz in Anspruch genommen, weil dieser ihn nicht darüber unterrichtet hatte, dass zu seinen Gunsten eine Unfallversicherung abgeschlossen worden war, aus der dem Arbeitnehmer ein unmittelbarer Anspruch gegen den Versicherer zustand. Weil der Arbeitnehmer hiervon nichts wusste, hatte er die Frist zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen den Versicherer versäumt, die nach einem schweren Unfall des Arbeitnehmers eigentlich entstanden waren. Zwar hatte der Versicherer in einem Vorprozess eine Vergleichszahlung geleistet, der Arbeitnehmer nahm den Arbeitgeber aber auf den Differenzbetrag zur eigentlichen Versicherungsleistung in Anspruch. Das Bundesarbeitsgericht urteilte zu Gunsten des Arbeitnehmers. Der Arbeitgeber sei sowohl darüber aufklärungspflichtig gewesen, dass zu Gunsten des Arbeitnehmers eine betriebliche Unfallversicherung bestand, als auch darüber, dass der Arbeitnehmer einen Direktanspruch gegen den Versicherer habe. Versäume der Arbeitnehmer wegen der fehlenden Aufklärung durch den Arbeitgeber Fristen, die für die Geltendmachung der Ansprüche maßgeblich sind, sei der Arbeitgeber zum Schadensersatz verpflichtet.

Konsequenz
Die Entscheidung wird insbesondere bei seit langem bestehenden Arbeitsverhältnissen Auswirkungen haben. Dort wird zu überprüfen sein, ob sich die Konditionen von Versicherungen, die seit langem bestehen, zwischenzeitlich verändert haben. Gleichzeitig macht die Entscheidung deutlich, wie weit reichend die Sekundärpflichten des Arbeitgebers sind. Im Zweifel wird zu Gunsten des Arbeitnehmers anzunehmen sein, dass der Arbeitgeber informationspflichtig ist.

Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten ab 2008
Kernproblem
Das Steuerrecht folgt dem Zivilrecht: Zivilrechtlich wirksame Gestaltungen werden auch der Besteuerung zugrunde gelegt. Nach ständiger Rechtsprechung des BFH liegt allerdings ein Missbrauch rechtlicher Gestaltungsmöglichkeiten gemäß § 42 AO vor, wenn

1. die zivilrechtliche Gestaltung im Hinblick auf die Zielerreichung unangemessen und ungewöhnlich ist,

die Steuer dadurch vermindert wird,

der Steuerpflichtige mit Umgehungsabsicht handelt und

die Gestaltung nicht durch beachtliche außersteuerliche Gründe zu rechtfertigen ist.

Wenn das Finanzamt den Missbrauch nachweisen kann, wird die Steuer so festgesetzt, wie sie ohne die rechtlichen Umwege entstanden wäre.

Neuregelung
Der Regierungsentwurf des Jahressteuergesetzes 2008 sieht gravierende Änderungen dieser Vorschrift ab 2008 vor.

Die vom BFH in ständiger Rechtsprechung aufgestellten Grundsätze werden nur teilweise in das Gesetz übernommen und außerdem die Beweislastregelungen komplett verändert.

Das Finanzamt wird entlastet: Es muss zukünftig nur noch nachweisen, dass die gewählte Gestaltung „ungewöhnlich” ist. Ob die Gestaltung zusätzlich auch „unangemessen” ist, spielt nach dem Gesetzeswortlaut keine Rolle mehr. Das Finanzamt muss auch nicht mehr nachweisen, dass der Steuerpflichtige tatsächlich die Absicht hatte, die steuerlichen Vorschriften zu umgehen.

Der Steuerpflichtige dagegen muss zukünftig nachweisen, dass er die Gestaltung aus anderen als steuerlichen Gründen gewählt hat.

Konsequenz
Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach entschieden, dass der Steuerpflichtige seine Angelegenheiten so einrichten kann, dass er möglichst wenig Steuern zahlen muss. Dieses Recht wird durch die Neufassung des § 42 AO erheblich eingeschränkt. Derjenige, der seine rechtlichen Verhältnisse auch zur steuerlichen Optimierung verändert, steht zukünftig unter dem Generalverdacht des Missbrauchs.

Die Vorschrift wird die ohnehin vorherrschende Rechtsunsicherheit in Deutschland noch verstärken.

Überentnahmen sind gesellschafterbezogen zu bestimmen
Einführung
Seit dem Jahr 1999 gilt eine gesetzliche Beschränkung für den betrieblichen Schuldzinsenabzug für Einzelunternehmer, Freiberufler und Personengesellschaften. Soweit der Saldo aus Entnahmen und Einlagen den Gewinn übersteigt (Überentnahme), sind die hierauf entfallenden Zinsaufwendungen (pauschal mit 6 % ermittelt) nicht abzugsfähig. Eine Ausnahme gilt für Zinsaufwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens. Außerdem gilt ein Mindestabzug i. H. v. 2.050 EUR. Bei Personengesellschaften lässt der Gesetzeswortlaut Fragen zur Anwendung der Regelung offen.

Bisherige Auffassung der Finanzverwaltung
Die Finanzverwaltung vertrat bisher die Auffassung, dass die Überentnahmeregelungen bei Personengesellschaften gesellschaftsbezogen anzuwenden seien. Demzufolge kam es nur dann zur Anwendung der Regelung, wenn der Saldo aus Entnahmen und Einlagen aller Gesellschafter den Gesamtgewinn der Gesellschaft überstieg. Die Überentnahmen waren dann nach dem Gewinnverteilungsschlüssel den einzelnen Gesellschaftern zuzurechnen. Außerdem folgte aus dieser Betrachtungsweise, dass der Mindestabzug für das Gesamtunternehmen nur einmal gewährt wird.

Entscheidung des BFH
Der BFH hat die Auffassung der Finanzverwaltung verworfen. Nach Ansicht der BFH-Richter sind die Überentnahmen gesellschafterbezogen zu bestimmen. Gleichwohl steht der Mindestabzug nicht jedem Gesellschafter in voller Höhe zu, sondern ist entsprechend den Schuldzinsenanteilen der einzelnen Gesellschafter aufzuteilen.

Konsequenz
Wenn die BFH-Entscheidung von der Finanzverwaltung angewendet wird, wird es unter den Gesellschaftern von Personengesellschaften – abhängig von individuellem Entnahmeverhalten und Finanzierungsstruktur – Gewinner und Verlierer geben. Insgesamt dürfte die BFH-Auffassung nachteilig sein, weil Überentnahmen eines Gesellschafters nicht mehr durch Unterentnahmen eines anderen Gesellschafters ausgeglichen werden können.

Keine Kündigungsschutzvorschriften auf den GmbH-Geschäftsführer anwendbar
Kernfrage/Rechtslage
Das Anstellungsverhältnis des GmbH-Geschäftsführers wird von zwei verschiedenen, voneinander unabhängigen Rechtskreisen bestimmt. Seine gesellschaftsrechtliche Stellung als Organ der GmbH richtet sich nach den einschlägigen Regelungen des GmbH-Gesetzes. Daneben besteht zwischen der GmbH und ihrem Geschäftsführer ein schuldrechtliches Anstellungsverhältnis. In diesem schuldrechtlichen Rechtsverhältnis werden allein die Fragen der Ausgestaltung des Arbeitsverhältnisses des Geschäftsführers geregelt. Beide Rechtsverhältnisse haben in ihren jeweiligen Regelungsbereichen Überschneidungen. Die rechtliche Trennung von gesellschaftsrechtlicher Bestellung und schuldrechtlicher Anstellung wird besonders dann bedeutsam, wenn der Geschäftsführer abberufen wird, was nach den Regelungen des GmbH-Gesetzes jederzeit zulässig ist. Anders als im Gesellschaftsrecht wird durch die bloße Abberufung der schuldrechtliche Anstellungsvertrag nicht beendet. Hierfür bedarf es der Kündigung des Anstellungsvertrags. Das OLG Hamm hatte in einer jüngeren Entscheidung darüber zu befinden, ob auf die Kündigung des Anstellungsverhältnisses die allgemeinen Kündigungsschutzregelungen Anwendung finden können.

Entscheidung
Der Kläger war ursprünglich Angestellter einer Aktiengesellschaft, deren Tochtergesellschaft die beklagte GmbH ist. Mit einer zwischen der AG und den Parteien dieses Rechtsstreits getroffenen Vereinbarung sollte das Arbeitsverhältnis mit der AG beendet und ein neues „Arbeitsverhältnis” mit der Beklagten als Geschäftsführer begründet werden. Der Anstellungsvertrag sah u. a. vor, dass für den nicht am Unternehmenserfolg beteiligten Kläger Sozialversicherungsbeiträge entrichtet werden sollten. Der Kläger wurde durch Gesellschafterbeschluss der Beklagten zum Geschäftsführer bestellt und als solcher in das Handelsregister eingetragen. Ein knappes Jahr später kündigte die Beklagte den „Arbeitsvertrag” des Klägers, nachdem er zuvor durch die Gesellschafterversammlung als Geschäftsführer abberufen worden war. Gegen die Kündigung wandte sich der Kläger mit der Begründung, dass die Kündigung gegen diverse arbeitsrechtliche Kündigungsschutzvorschriften verstoße. Das OLG wies die Klage ab. Ein Geschäftsführer-Anstellungsvertrag stelle in keinem Fall ein Arbeitsverhältnis dar, auf das Arbeitnehmer schützende Kündigungsschutzvorschriften Anwendung finden könnten. Daran ändere auch die Weisungsgebundenheit des Geschäftsführers gegenüber der Gesellschafterversammlung nichts. Diese ergäbe sich aus gesellschaftsrechtlichen Regelungen, nicht aus arbeitnehmergleicher Weisungsgebundenheit.

Konsequenz
Die Entscheidung reiht sich in weitere Entscheidungen der Obergerichte ein, die Geschäftsführern eine Arbeitnehmerstellung regelmäßig absprechen und ihr Anstellungsverhältnis keinen besonderen Schutzvorschriften unterstellen. Es bleibt festzuhalten, dass mit der Abberufung die Kündigung möglich ist. Ausnahmen können allenfalls dort gelten, wo der Geschäftsführer nur Strohmann ist oder eine ausdrückliche Vereinbarung besteht, dass ein ehemaliges Arbeitsverhältnis ruhend für den Zeitraum der Geschäftsführerfunktion weiter bestehen soll.
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